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Die kirchlichen Wiirdentitel von amtstràgern in der alten Kirche

TOM ASZ SIUDA

Die Entstehung der kirchlichen Wiirdentitel muss man im Zusammenhang mit 
der allgemeinen Entwicklung der Strukturen der Kirche und des liturgischen Le- 
bens sehen. Im Laufe der Zeit, ais die Zahl der Glaubigen innerhalb der Gemein- 
den und der gesamten Kirche gestiegen und das junge Christentum zur friihchri- 
stlichen GroBkirche herangewachsen war, entstanden gewisse kirchliche Verwal- 
tungsformen, die das Leben innerhalb der Kirche regulierten. Zusatzlich zu der 
Dreizahl der bisherigen, im 2. Jh. gefestigten Àmter: Bischof, Presbyter und D ia­
kon, entwickelten sich im 3. Jh. neue niedrige klerikale Stufen und die damit ver- 
bundenen Weihen, sowie einige Wiirdenamter, dereń Trager mit einer besonde- 
ren Autoritat ausgestattet wurden. Die bereits bestehenden Àmter des Bischofs, 
Presbyters und Diakons blieben zwar ihrer inneren Bedeutung nach unverandert, 
erfuhren aber in vielfacher Weise eine scharfere Abgrenzung sowie zum Teil auch 
Erweiterung ihres Aufgabenbereiches.

In diesem Aufsatz werden nur einige kirchliche W iirdentitel der damaligen 
Amtstrager aufgezeichnet. Sie wurden aufgrund von folgenden Kriterien ausge- 
wáhlt:

1. Es werden nur solche von ihnen besprochen, die in der Geschichte oder im 
Leben der Kirche eine wichtige Rolle gespielt haben und

2. in der heutigen Zeit weiter benutzt werden.

I. ARCHIDIAKON'

Diese Bezeichnung ist ein kirchlicher Titel, der sowohl in den alten Kirche ais 
auch im Leben der spàteren christlichen Gemeinden benutzt wurde. D er Titel 
Archidiakon  kommt in den Werken: De Patriarcharum Constantinopolitano-

1 Vgl. J. P i 1 i 1 i s, T it Ao i, ocpęiKia Kai a Ę u o ^ a r a  ev tri / iv ^a v r iv r ]  a v r o K p a r o p ia  Kai 
TT] xp io n a v iK T ] opúoSo^co  EKKÀijma, Athen 1985 (=TvxA.oi), S. 137-140; A. S c h r o d e r ,  Die  
Entwicklung des A rchidiakonats bis zum  XI. Jahrhundert, Augsburg 1890.
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rum Catalogis2 (bezogen auf die ostliche orthodoxe Kirche) und Scriptorum  
Veterum Nova Collectio3 (bezogen auf die westliche Kirche) vor. Beide bezeu- 
gen, dass diese Stelle innerhalb des Diakonengremiums entweder dem alteren, 
zuerst geweihten Diakon, oder demjenigen, der aufgrund der Bildung und des 
Charakters dazu geeignet war, verliehen wurde. Der Titel Archidiakon ist also 
ais eine hòhere Einstufung innerhalb eines gemeinsamen Diakonats zu sehen. In­
nerhalb der sieben Diakonen der Urkirche war -  nach I. Pililis4 -  der Stephanus 
ais erster mit dem Titel Archidiakon bezeichnet. Da keine iiberzeugenden Be- 
weise vorliegen, kann man dieser Behauptung nur schwer beipflichten.5

Wann genau diese neue Abstufung innerhalb des Diakonengremiums einge- 
fiihrt wurde, ist nicht feststellbar. In den ersten vier Jahrhunderten der christli- 
chen Kirche wurde dieser Titel dem Fahigsten unter den Diakonen verliehen, d.h. 
demjenigen unter ihnen, der die ihm aufgelegte Arbeit gut gemacht und sich de- 
shalb innerhalb der Schar der Diakonen hervorgetan hat. Über den Titel des Ar- 
chidiakons und seine Stellung, die er in der Kirche annahm, kennen wir keinen, 
aus den ersten Jahrhunderten kommenden, offiziellen schriftlichen Nachweis. Die 
friiheste Erwahnung dieses Titels kommt aus der Zeit um das Jahr 365 bei Opta­
tus von M ileve vor. Dort wird ein gewisser Archidiakon Caecilianus genannt, der 
ein B ischof von Karthago (311) war.6

Auch der heilige Augustinus schreibt Liber einen Archidiakon mit dem Ñamen 
Laurentius, der ein Vorrang vor der anderen Diakonen besaB.7

Die anderen Schriftsteller der friihchristlichen Epoche erwahnen den Titel 
Archidiakon  nicht direkt. Theodoret8, der sowohl ein Geschichtsschreiber ais 
auch ein B ischof von Cyrus war, benutzt in seiner Geschichte der Kirche den 
Ausdruck: o t o v  x ° P ° v  tcúv Sicckovcov rjyovnEVog. Damit meint er den Archi­
diakon Athanassios den GroBen, der spater (c. 373 n. Chr.) Erzbischof von A le­
xandria wurde. Eine andere indirekte Erwahnung des Archiadiakonstitels treffen 
wir in der Apostolic Constitutions9: o napeazcog za> a p ^ ie p e i Siaxovog.

2 Fr. F i s c h e r  (Hg.), Leipzig 1884, S. 1884.
3 A. M a i  (Hg.), Rom 1830-38, vol. Ill, S. 243-44.
4 P i l i l i s ,  TixXoi, S. 137.
5 Für Stephanus und anderen von den Sieben„ (Apg 6,1-7) vermeidet Lukas den Amtstitel 

Diakon  zu verwenden. Vgl. zu dieser Problematik: J. R o I o f  f, Die A postelgeschichte , Gottingen- 
Ziirich 1988 (NTD 5), S. 107-110; A. W e i s e r, Die Apostelgeschichte  I, Gütersloh-Würzburg 1989 
(OTK 5/1), S. 165-169.

6 Optatus, I. 16; vgl. B. P a n z r a m ,  Art. Archidiakon, in: Lexikon des Mittelalters I, Miin- 
chen-Ziirich 1980, p. 896f.

7 St. A u g u s t i n e ,  Serm on de D iversis , CXI, Kap.9, in: J.P., M i g n e, Patrologiae cursus 
com pletus. Series Latina (=PL), Paris 1844/64, XXXVIII.

8 Hist. Ecclesiastica , I. 26, in: J. P., M i g n e, Patrologiae cursus completus. Series Graeca 
(=PG), Paris 1857/66, LXXXII.

9 Fr. X. F u n k  (Hg), Paderborn 1905, II. 57.
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Den Titel Archidiakon  wurde zum ersten Mai offiziell von der dritten oku- 
menischen Synode in Ephesus10 (431) benutzt. Dort wurden die Pflichten eines 
Archidiakons gegeniiber der Kirche und seine Privilegien bestimmt.

In den groBen kirchlichen Zentren der damaligen Zeit übernahm der Weihe 
nach áltester Diakon ( r a  np ea fie ia  zrjg x e ip o ro v ia g  ) die Verpflichtungen des 
Archidiakons. Das Schreiben des Patriarchen Anatolis" (449-458) an den rorni- 
schen Bischof Leon I (440-461 n. Chr.), bestatigt eine solche Praxis in der Kir­
che von Konstantinopel. Der Patriarch teilt dem ròm ischen B ischof mit, dass, 
nachdem der Diakon Aetius zum Presbyter geweiht wurde, ein gewisser Andre- 
ias, der erste Diakon nach der herrschenden Taxis, die Stelle des Archidiakons 
übernommen hat.

Es ist schwer einen eindeutigen Nachweis zu erbringen, dass im Fall einer 
Verweisung der Archidiakonsstelle eine Regel bestand, dass derjenige Diakon, der 
das Ehrerecht des Weihealtesten ( to . npeajieia. rr¡g xe ip o ro v ia g  ) besaB, zum 
Archidiakon erhoben wurde. Innerhalb der Geschichte der Kirche kennen wir in 
Alexandria ein gegensàtzliches Beispiel hierfür. Dort wurde Athanasius der Gro- 
Be zum Archidiakon erhoben, der ein Jiingling zwar an Jahren, aber der erste 
in der Reihe der D iakonen12 war. Der Verlauf seines Lebens làsst vermuten, 
dass er wahrscheinlich ais der Fahigste unter den Diakonen fiir diese Stelle ange- 
sehen wurde.13

Es ist durchaus mòglich, dass in Alexandria eine andere Praxis ausgeiibt 
wurde als in den übrigen Kirchen. Nach Hieronymus14 bestand in dieser Lokal- 
kirche eine Tradition, dass die Diakone aus der eigenen Reihe den Archidiakon 
gewahlt haben. Die Wahlkriterien waren die zur Ausiibung des Amtes notwendi- 
ge Bildung und Fahigkeiten der Kandidaten. Dies ist das einzige Zeugnis iiber eine 
solche Vorgehensweise. Dariiber hinaus bestehen Zweifel, ob dieser Bericht als 
abgesichert anzusehen ist.

Den verschiedenen Synodenbeschlüssen nach, hatte ein einzelnes Bi- 
schofsamt, bis zum 10. Jh. n. Chr., nur einen einzigen Archidiakon.15 Zwischen den 
ostlichen und westlichen Kirchen kann man gewisse Differenzen im Aufgaben- 
bereich eines Archidiakons feststellen. In der ostlichen Kirche war mit diesem 
Titel keine Macht verbunden. Ein Unterschied zwischen dem Archidiakon und den 
übrigen Diakonen bestand nur in seinem Vorrang, der bei der Feier der Gòttlichen 
Liturgie sichtbar war. Wahrend des Gottesdienstes bestand seine Aufgabe darin,

10 Vgl. P i 1 i 1 i s, T n A o i,  S. 140. Anm. 25.
11 St. L e o n i s  M a g n u m ,  O puscula , vol. I. S. 653, P. Quesnel (Hg.), Paris 1675.
12 T h e o d o r e t ,  Kirchengeschichte, iibers. v. A. Seider, München 1926 (Bibliothek der Kir- 

chenviiter), I. 26.
13 Ebd.
14 Epistola ad  R usticum , XCV. PL XXII.
15 S o z o m e n, Hist. Ecclesiastica, VII. 19. PG LXVII.
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die heiligen Gaben zu iibernehmen und die Perikopen des Evangeliums vorzule- 
sen. In der òstlichen Kirche hatte der Archidiakon keine Verwaltungsverpflich- 
tungen. Im Gegenteil dazu war der Archidiakon in der westlichen Kirche auch 
fiir den wirtschaftlichen Bereich der Gemeinde zustàndig. Ihm oblag die Hilfe fiir 
die Armen zu organisieren, die Feier innerhalb des kirchlichen Jahres anzukündi- 
gen, die Aufsicht Uber die kirchliche Ordnung wahrend der lep a ę  (XKoAovúiag  
zu fiihren, das Verhalten der Diakonen und der Kleriker niedrigen Ranges inner­
halb der Glaubensgemeinschaft zu beaufsichtigen.16

Die vierte Synode von K arthago17 (397) verordnete im Kanon 9, dass die 
Ostiarier dem Archidiakon unterstellt sind. Diese Synode bestimmte auch, dass 
der Archidiakon an xe ip o fìe c n a v  der Subdiakonen, Akolythen und Ostiarier teil- 
nehmen soli.

Die Funktion des Archidiakons hat man immer in Verbindung mit dem Bischof 
gesehen. Der (Archi)diakon war, wie die Didaskalie sagt: Gehòr, Auge, Mund, 
Herz und Seelels des Bischofs. Er wurde ais Auge charakterisiert, weil er die 
Einhaltung des Glaubens überwachte; ais Gehòr, weil er die Beschwerden und 
Forderungen der Glaubigen an den Bischof weitergab; ais Mund, weil er das Wort 
Gottes im Namen des Bischofs verkiindete und dessen Entscheidungen weiter- 
leitete; ais Seele und Herz, weil er die Bedürfnisse der M enschen, denen gehol- 
fen werden solite, dem Bischof mitteilte.

An der Trullanische Synode (692)19 wurde festgelegt, dass dem Archidiakon 
ein Vorrang gegeniiber den Presbytern gebührt, wenn dieser im Namens des 
Bischofs handelt.

In der ostlichen Kirche ist eine Praxis entstanden, dass bei der Vakanz auf 
dem Bischofsstuhl der Archidiakon ais Geschaftsfiihrer des Bistums tatig war. 
Es gab auch eine Tradition, vor allem in den Kirchen von Alexandria und Rom, 
dass dieser Archidiakon ais Nachfolger den Bischofsstuhl übernahm.

Im M ittelalter verliert der Archidiakon seine besonderen Verpflichtungen und 
Verwaltungsbefugnisse. In Folge bleibt die Bezeichnung Archidiakon nur noch 
ais Ehrentitel.

E. PROTOPRESBYTER20

Im vierten Jahrhundert tauchte unter den Presbytern der Titel Erzpresbyter 
oder Protopresbyter auf, der durch den Bischof ausgesucht und mit einem spezi-

16 D ie vierte òkumenische Synode (451) in Chalkedon, in: J.D. M a n s i ,  Sacrorum  Concilio­
rum nova et am plissim a collectio  (= Mansi), Florenz-Venedig 1759-1798, VII. 232. (1762).

17 Mansi, m ,  951.
18 D idascalia, 2. 44.
19 Mansi, XI, 943.
20 Vgl. P i 1 i 1 i s, T ttX oi, S. 187-198.
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fischen Rang unter den Presbytern versehen wurde.21 In der Literatur der dama- 
ligen Zeit treffen wir nur eine allgemeine Erwahnung dieses Titels.

Der Historiker Sokrates22 berichtet, dass in der Kirche von Alexandria Pres­
byter waren, die den Titel des Protopresbyters trugen.

Bei der siebten òkumenischen Synode (787)23 wurde einer der Vertreter der 
Kirche von Rom als der erste Presbyter bezeichnet.

In den Schriften der Eichensynode (403), an der Johannes Chrysostomus, der 
Erzbischof von Konstantinopel, abgesetzt wurde, wird erwahnt, dass ein gewisser 
Arsakios, ein Protopresbyter, zum Nachfolger von Johannes berufen wurde.24

Der Titel Protopresbyter wurde anfanglich demjenigen unter den Presbytern 
gegeben, der r a  npeafieia Trig xeipoTOViag, besaB. Bei der Abwesenheit des 
Bischofs stand er dann dem Presbyterrat des Gebietes vor und zelebrierte an 
seiner Stelle die Gottliche Liturgie in der Kathedralekirche.25 In der spateren Zeit 
wurde dieser Titel nicht nur denjenigen gegeben, die ra  npeaPeia Trig x e ip o -  
T oviag  besal3en, sondern auch, denjenigen die sich durch ihre Dienste für die 
Kirche ausgezeichnet hatten.26

In der alten Kirche iibernahm der Erz- oder Protopresbyter, sowohl im Fall 
der Bischofsabwesenheit als auch der Vakanz auf dem Bischofsstuhl die Zele- 
bration der Liturgie und die Verwaltungsverpflichtungen.27

Als Konstantin der GroGe das Christentum als Religion anerkannt hatte (313) 
und die Kirche sich von den Stadten aus iiber das ganze Land ausbreitete, wurde 
der Titel Protopresbyter an denjenigen Presbyter vergeben, der das missionierte 
Land lehrend und predigend bereiste. Dieser hatte durch eine vom Bischof erhalte- 
ne Vollmacht den Vorsitz in bestimmten Gruppen von Kirchen. Er leitet sowohl die 
Gottliche Liturgie, als auch lepag UKoXovdiag und andere kirchliche Veranstal- 
tungen. Ein solcher Art des Protopresbyters bekam den Beinamen: Reisender,28

In der westlichen Kirche gab es den Titel Decanus. M it diesem Titel wurde 
derjenige Presbyter bezeichnet, der in einer durch den B ischof geschaffenen 
Unterteilung des Bistums, der sog. D ecania , mit umfangreichen Pflichten be- 
auftragt wurde. Er wurde auch als Protopresbyter genannt.

Im siebten Jahrhundert gab es noch einen anderen Protopresbyter, der deca­
nus ruralis genannt wurde. Er fiihrte einige der Verpflichtungen des Chorbischofs

21 S o z o m e n. Hist. E cclesiastica , VIII. 12. PG LXVII.
22 Hist. Ecclesiastica , VI. 9. PG LXVII.
23 J. Hardouin (Hg.), C onciliorum Collectio Regia M axim a, Paris 1715, IV. 28.
24 Aao., I. 1041.
25 J. B i n g h a m ,  O rigines Ecclesiasticae, vol. II, XIX. 18, (1708).
26 Codex Justinianus, I. III. 42,10: P. Krueger (Hg.) Berlin 1884.
" K l e m e n s  v o n  A l e x a n d r i a ,  in: A. Harnack, Die Geschichte der A ltchristlichen Lite­

ratur bis Eusebius, Bd. I, Leipzig 1893, S. 192ff.
28 Die Synode von Laodikeia  (c. 360), Kanon 57, Mansi, II, 563-604, (1759).
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aus und, ahnlich wie der reisende Protopresbyter, bereiste das Land, um das Volk 
zu lehren.29

Heutzutage gibt es in der orthodoxen Kirche den Titel Protopresbyter nur als 
ein Ehrentitel. Dieser Titel ist die hochste Ehrenwiirde, die ein verheirateter Prie- 
ster erlangen kann. Der Titel Presbyter wird innerhalb einer besonderen Zeremo- 
nie, der sogenannten: n p o /s ip ia eco ę  ro v  npeu fivT epov eię n p m o n p e o fivT E -  
p o v, vergeben.30

in. DIE BISCHOFLICHE WÜRDENTITEL

Die Geschichte der Kirche hat in einer besonderen Weise die Entstehung der 
W iirdentitel der Bischofe gepragt. Bei der Analyse ihrer Herkunft und Bedeu- 
tung muss man einige grundlegende Voraussetzungen berücksichtigen. Es ist 
unbedingt zu unterscheiden zwischen ontologischer Ordnung und der the- 
ologisch-ekklesiologisch vorhandenen Ehrengleichheit alter Bischofe, die 
eine Kirche leiten, einerseits und andererseits der hierarchische Ordnung 
innerhalb der Gesamtkirche, in der dann die einzelnen Ortskirchen unter- 
schiedliche ‘Würdegriinde’ und jew eils bestimmte Rangstufe haben .3I

A. METROPOLIT

Der Titel Metropolii32 war zunachst als eine rein politische Bezeichnung be­
nutzt. In dem ostlichen Teil des ròmischen Imperiums trug die Provinzhauptstadt, 
der Sitz des Provinzstadthalters und der Provinzverwaltung, den Namen n r \rp o -  
noAig. Im kirchlichen Sprachgebrauch ist die Anwendung dieses Namens, als 
Bezeichnung des Bischofsitzes dieser Stadt, deren Inhaber den Titel eines Metro- 
politen erhielt, erst im vierten Jahrhundert bezeugt.33 Zum ersten Mai treffen wir 
den Titel M etropolii im 4 Kanon der ersten okumenischen Synode (325). Mit die- 
sem Namen wurde der Erste oder der B ischof des ersten Sitzes bezeichnet.34 
In der Folgezeit ist dieser Bischofstitel dort anzutreffen, wo sich die Metropoli- 
tanorganisation entwickelt hat. Dieser Titel ist durchgehend vom vierten Jahrhun­
dert bis zur Gegenwart iiberliefert.

29 L. T h o m a s s i n ,  Veterum et Novae Ecclesiae D isciplinae, I. III. 66, (1688).
30 Meya EuxoÀoyiov, TaĘię Kai AKoAov&ia npcomnpEcrPvrepov a. 531.
31 Metropolit M a x i m o s  v o n  S a r d e s ,  Das ókum enische Patriarchat in der orthodoxen  

Kirche, Freiburg-Basel-Wien 1980, S. 18.
32 Vgl. P i 1 i 1 i s, T itÀ oi, S. 164-168, K. L ü b e c k, Reicliseinteilung und kirchliche H ierar­

chie des O rients bis zum  Ausgang des 4. Jahrhunderts, Münster i. W. 1901; H. G r o t z ,  Die 
H auptkirchen des O stens von den A nfangen bis zum  K onzil voti Nikaia, Rom 1964.

33 H.M., B i e d e r m a n n ,  Art. M etropolit, in: Lexikon des Mittelalters VI, Miinchen-Ziirich 
1993, S. 584f.

34 Vgl. M a x i m o s  v o n  S a r d e s, aaO., S.70.
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M it der Ausbreitung der Kirche und der daraus folgenden zahlenmaBigen 
Zunahme der Glaubigen entsteht in der alten Kirche das Bediirfnis ein Verwal- 
tungssystem aufzubauen. Die daraus resultierte Entwicklung der kirchlichen Struk- 
turen ist im Zusammenhang mit den frühchristlichen M issionsmethoden zu sehen. 
Um die Ausbreitung der Botschaft Christi zu beschleunigen, hat die Verkiindigung 
des Gottes Wortes zuerst in den menschenreichen Stadten stattgefunden. Deshalb 
wurden die ersten Gemeinden in der Hauptstadt der jeweiligen Provinz gegriin- 
det. Seit dem dritten Jahrhundert war es iiblich, dass in jeder Stadt, wo eine kir- 
chliche Gemeinde existierte, ein Bistum errichtet werden solite. Von dieser bi- 
schoflichen Gemeinde ausgehend ist die M issionierung in die anderen groBeren 
Orte der Provinz weitergetragen. Die von einer zentralen Bischofskirche gegriin- 
deten Tochtergemeinden hatten eine tiefe Beziehung sowohl zu der M utterkirche 
als auch untereinander. Dementsprechend waren sie bewusst ihrer Zusammen- 
gehòrigkeit.35 Gleichzeitig, anhangig von der jeweiligen regionalen bzw. geogra- 
phischen Lage, haben sich verschiedene lokale Kirchentraditionen entwickelt. 
Diese gemeinsame Traditionen haben eine natiirliche Solidaritat nicht nur zwischen 
den Mutter- und den Tochterkirchen, sondern auch unter den jeweiligen Bistiimem 
eines Gebietes aufgebaut. Diese Solidaritat bezog sich sowohl auf die Anerken- 
nung und den Respekt gegeniiber der gegenseitigen Pflichten und Rechten als 
auch auf die gegenseitige Unterstützung der jeweiligen Bistiimer. Das alteste Bi­
stum jedes einzelnen Kreises, das einerseits ein Zentrum  des òffentlichen und 
religiòsen Lebens war sowie andererseits auch moglicherweise durch einen Apo- 
stel gegriindet wurde, besaB im Leben der Kirche dieses Gebietes einen beson- 
deren Rang. Ein solches hohes Ansehen genossen zu der damaligen Zeit vor al­
leni die in den groBen Stadten des Reiches entstandenen Christengemeinden: 
Ephesus, Antiochia, und Alexandria. Der oben angefiihrte Prozess der M issionie­
rung hat den Weg für die Grlindung der Metropolitankirche in der jeweiligen Pro- 
vinzstadt vorbereitet. Der Bischof der Hauptstadt einer Provinz wurde zunachst 
als Bischof der Provinz36 genannt, mit der Zeit bekam er den Titel Metropolii. 
Der Gewohnheit entsprechend hatte er den ersten Platz unter den Bischòfen der 
jeweiligen Provinz.37 In manchen Provinzen kam vor, dass nicht der B ischof der 
metropolitalen Stadt den Vorrang vor alien anderen besaB, sondern der alteste 
Bischof oder einer der r a  n p ec fie ia  rr¡g xeipoTOViag  hatte. Diesen hat man 
den Beinamen Archibischof gegeben.38

Dieser in den Kirchen und Metropolen der Provinz entwickelte Brauch wur­
de an der ersten okumenischen Synode (Kanon 6) offiziell anerkannt.39

35 Vgl. K. B a u s, Handbuch der Kirchengeschichte  /, Freiburg-Basel-Wien 1962, S. 397.
36 Die erste ókum enische Synode , Kanones 4.5.6. Mansi, II, 669-672.
37 E u s e b i u s ,  Hist. Ecclesiastica , 6, 43, 2.8, 14.9. PG XX.
38 Vgl. P i 1 i I i s, T it à o i , S. 168. Anm. 4.
39 Mansi, II, 669-672.
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I. Pililis40 erinnert an eine vor vielen Jahren entstandene Theorie, nach der 
die Gründung der Metropolien auf die Apostel zuriickgeht. Diese Behauptung wird 
durch die Tatsache untermauert, dass die Apostel bei ihren M issionsreisen die 
Hauptstadte der Provinzen besucht und dort Kirchen gegriindet haben. Diese 
Vorgehensweise zeigt auf das hin, dass die Apostel schon damals die künftige 
Entwicklung der Metropolien und den Weg der Kirche in den kommenden Jahr- 
hunderten vorausgesehen haben. Diese, durch sie gegriindeten Kirchen sollten 
spater groBe kirchliche Zentren -  die Metropolien -  bilden und somit folglich eine 
bedeutende Rolle im Leben der Kirche spielen.41

Schon im Laufe des dritten Jahrhunderts kann man eine starkę zahlenmaBige 
Zunahm e der Bischofe beobachten, die in Verbindung zu dem Bischof der jewei- 
ligen Hauptstadt standen. Die sich unterschiedlich entwickelten Lokaltraditionen 
der Kirchen sowie die in bezug auf den Glauben und die Lehre der Kirche ent- 
standenen Meinungsverschiedenheiten verlangten nach einer durch die Gesamtheit 
der Lokalkirchen akzeptierten Losung der Probleme. Um sie zu erreichen wur- 
den die Bischofe der Provinz durch den Bischof der Provinzstadt (Metropolit) zur 
Provinzsynode zusammengerufen. Der M etropolit hat dies als seine Pflicht ange- 
sehen. Er leitete die Provinzsynode und sorgte um ihre Einheit.

Mit der Wiirde des Metropoliten waren vielfaltige Verpflichtungen verbunden. 
Wenn die synodalen Beschliisse auf verschiedene Weise interpretiert wurden, war 
der M etropolit verpflichtet iiber die wahre Auslegung der Kanons und der syno­
dalen Vereinbarungen zu wachen und zugleich auf ihre Einhaltung zu pochen.42

M it den Privilegien und den Pflichten des Metropoliten hat sich die erste òku- 
m enische Synode in Nizaa beschaftigt. Fiir diese Synode galten sie nicht als eine 
Neuerung, sondern als eine normale Praxis innerhalb der Kirche. Dariiber hinaus 
wurden an dieser Synode verschiedene Anliegen der Kirche erlautert.

Im Falle der episkopalen Wahlen für die Besetzung eines freien Bischofs- 
sitzes hat der Metropolit der Provinz diesen Wahlen bevorzustehen und die Einhal­
tung der Wahlregel zu überwachen. Wenn bei den Wahlen eine Stimmengleich- 
heit gegeben hat, hatte er die entscheidende Stimine. Im Fall seiner Abwesenheit, 
musste er der Wahl und ihrer Giiltigkeit zustimmen.

Dem M etropolit stand der Vorstand bei der Weihe eines Bischofs zu. Zu sei- 
nen Aufgaben gehorte auch die anderen kirchlichen Provinzen und Kirchen iiber 
die Wahl des neuen Bischofs und dessen rechtmaBige Weihe zu informieren (Ka­
non 4 und 6)43.

Im Kanon 6 bestàtigt die Synode die Vollmacht der Bischofe von Alexandria, 
Antiochia und Rom, die sie schon seit Jahren (cog ta  a p p a ia  r¡úr¡ KpaTEiTCù) in

40 Vgl. P i l i l i s ,  TvcÀoi, S. 165.
41 W. B e v e r i d g e ,  Codex C anonum ecclesiae prim itive vindicatus ac illustratus, libr. II, ch. 

5, (1790).
42 Vgl. J.W. B i c k e 1, G eschichte des Kirchenrechts / / ,  Frankfurt 1849, S. 176.
43 Mansi, II, 669-672.
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ihrer Umgebung hatten.44 Die differenzierten Auslegungen dieses Kanons wer- 
den unter dem Titel Papst angefiihrt.

Auch die spateren Synoden haben das Thema Metropolii behandelt:
-  Die Synode in Antiochia (341) Kanon 1945: Keiner kann den Rang des B i­

schofs erreichen ohne die Wahl durch die Provinzsynode, der der Metropo- 
lit bevorsteht. Die Weihe des neugewàhlten Bischofs muss unter dem Vor- 
sitz des M etropoliten erfolgen.

- D ie  Synode in Laodikeia (ca.360) Kanon 1246 : Die Bestàtigung der oben 
angegebenen Beschlüsse.

-  Die Synode in Antiochia Kanon 15 47: Der Vorrang des M etropoliten bei den 
Versammlungen der Provinzsynoden wird ausdrücklich genannt und mit 
einer Einschrànkung versehen. In zwei Fallen soli der Metropolit Zuriickhal- 
tung iiben:

Wenn in der Versammlung iiber das Verhalten und die Machtausiibung der 
jeweiligen Bischòfe diskutiert wird, damit er die Stellung und die Kompetenzberei- 
che des einzelnen Bischofs nicht einschrànken konnte.

Wenn iiber die Befugnisse und M achtbereiche des M etropoliten gesprochen 
wird, damit er nicht beeinflussen kann, um seine Position zu festigen.

Der M etropolit leitete immer die Provinzsynoden. A uf Grund seiner Stellung 
konnte er die getroffenen Beschlüsse entschieden beeinflussen. Bei unterschied- 
lichen Meinungen bemühte er sich um Versohnung und Frieden. A uf den Syno­
den durfte er jedoch nicht allein Entscheidungen treffen.

Die Gesetzgebung des Kaisers Justinian I (527-565)48 bestimmt, dass jede 
Berufung an den M etropoliten der jeweiligen Provinz zu richten ist. Wenn dieser 
keine Losung des Problems findet, soli diese der Provinzsynode vorgelegt wer- 
den. Falls das Them a auch die M òglichkeiten der Synode iibersteigt, ist diese 
Berufung dem Patriarchen zu übergeben.

Dem Metropoliten oblag nicht nur die Durchfiihrung der jew eiligen Konzils- 
beschltisse, sondern auch die Amtsaufsicht iiber die iibrigen Bischòfe der Pro­
vinz.49 Dies führte zu einer Versuchung die eigene M achtbereiche gegenüber der 
anderen Bischòfen der Provinz auszudehnen. Es ist verstandlich, dass eine solche 
Vorgehensweise den W iderstand der iibrigen Bischòfe der Provinz weckte.50

Wenn ein neuer Patriarch gewahlt werden solite, suchten die an der Synode 
anwesenden M etropoliten drei Kandidaten aus und legten deren Namen dem 
Kaiser vor. Der Kaiser wàhlte einen von den ihm vorgelegten Kandidaten aus,

44 Ebd.
45 Mansi, II, 1315-1316.
46 Mansi, II.
47 Mansi, II, 1313-1316.
48 Codex Justinianus, I. tit. 4. leg. 29.
49 M a x i m o s  v o n  S a r d e s ,  aaO., S. 70.
50 Vgl. E u s e b i u s ,  aaO, I, 8.
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der dann zum Patriarchen em annt wurde. Wenn der Kaiser mit der durchgefiihr- 
ten Wahl nicht einverstanden war, suchte er selbst einen Kandidaten aus. Seinen 
Namen teilte er den Metropoliten aus, damit sie diesen Kandidaten bestiitigen. Die 
Voraussetzung fiir die erforderliche Bestatigung war es, dass der Kandidat kein 
kanonisches Hindernis besaB, welches seine Wahl unmoglich machen wiirde. 
Dieser Kandidat wurde dann durch die an der Synode anwesenden Metropoliten 
zum Patriarchen ernannt. Diese Wahlordnung eines Patriarchen wurde wahrend 
der ganzen Zeit des byzantinischen Kaisertums eingehalten.

Der M etropolit wurde gewahlt durch alle Bischofe der Provinz. Diese Wahl 
musste die Zustimmung des Klerus und des Volkes bekommen. Die Bestatigung 
der Wahl des M etropoliten erfolgte dann durch den Exarchen der gròBten Ge- 
gend oder durch den zustàndigen Patriarchen.51

In der Geschichte der Kirche gab es auch Ehrenmetropoliten, die zwar den 
Titel und den Vorrang jedoch keine Vollmacht besaBen. Die Stádte Chalkedon und 
Nizaa wurden zu Metropolien erhoben und die Bischofe dieser Stadte erhielten 
auch den Wiirdetitel eines Metropoliten jedoch ohne besonderer Vollmacht. Sie 
wurden nur deshalb zu M etropolien erhoben, weil in diesen Stàdten die erste und 
vierte okumenische Synode stattfand.52

B. PATRIARCH53

D er Titel Patriarch tauchte zum ersten Mai in der Geschichte der Kirche 
wahrend des vierten Jahrhunderts nach Chr. auf. Wir wissen nicht genau in wel- 
chem Zusam m enhang dieses Wort benutzt und an wen dieser Titel vergeben 
wurde. Die damalige Literatur erwahnt nur allgemein diesen Titel.

-  Basilius der GroBe (f 379)54 schreibt Gregor von Nazianz (f 390), dass Dia­
kon Glykerion zur Wiirde des Patriarchen erhoben wurde.

-  W ahrend der zweiten okumenischen Synode in Konstantinopel benutzt Bi­
schof Nyssas Gregor (f 394)55 in seiner Traurede iiber Meletius, den verstorbe- 
nen B ischof von Antiochia, die Bezeichnung der Patriarch als Ausdruck fiir die 
Wiirde eines Bischofs.

-  Gregor von Nazianz56 iibertragt diesen Titel auf die altesten Bischofe: 
npeaftvrepmv erciaKoncov oiKeiorepov Se narpiapxcov

-  In ahnlicher Weise verwendet diesen Titel Isidor Pelusiotes57(f 440). Mit

51 P i l i l i s ,  TvrXoi, S. 167.
52 D ie vierte okum enische Synode  (451), praxis 6 und 7, Mansi, VI, 529-1230.
53 Vgl. P i l i l i s ,  T itX oi, S. 177-181; J. C h a p m a n ,  Studies on the early P apacy , London 

1928, S. 9-27.
54 Epistola 169, IV. 258. PG XXXII.
55 O ratione fu n era le  in M eletius A ntiochii. PG XLVI, 851-64.
56 Oratione XLII. 764. PG XXXV.
57 Epistola 2.47. PG LXXVIII, 489.
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ihm ehrt er besonders die alteren Bischòfe, die so viele Dienste der Kirche er- 
wiesen haben. Es scheint, dass der Titel Patriarch ais eine M etapher für dieje- 
nigen unter den Bischòfen beniitzt wurde, die viele und/oder groBe Dienste für 
die Kirche geleistet haben.

Die Entstehung des Titels Patriarch ist im Kontext der politischen Anderun- 
gen innerhalb des Kaiserreiches zu sehen. Im Jahre 297 wurde durch Kaiser 
Diokletian (284-305) das ganze Kaiserreich in groBe Gebiete aufgeteilt, die er 
8wiKr¡aeig  genannt hat. Nach der Befreiung des Christentums (313) durch den 
Konstantin den GroBen bildeten sich allmahlich die Verwaltungsstrukturen der 
Kirche. W ie schon besprochen, entstanden kirchliche Metropolien, die dann nach 
dem Vorbild der politischen Einteilung des Reiches in gròBere kirchliche Gebiete 
zusammen gefügt wurden. Nach den Bestimmungen der zweiten okumenischen 
Synode von Konstantinopel (381) (Kanon 2)58 wurde diese Einteilung folgender- 
maBen durchgeführt: Osten mit Sitz in Antiochia, Pontos mit Sitz in Kaisareia, 
Asien mit Sitz in Ephesus und Thrakien mit Sitz in Herakleia.59 Der jeweilige Bi­
schof dieser Stadte erlangte den kirchlichen Vorrang über das Ganze ringsum um 
seine Bischofstadt gelegene kirchlichen Gebiete. Jedes dieses Gebiet wurde in 
verschiedene Provinzen aufgeteilt, die eine oder mehrere Metropolien hatte wie 
z.b.: zur Provinz Asien gehòrten die Metropolien: Ephesus, Pergamon, Sardes, 
Smyrna. Jede diese Metropolie wurde in Bistümer mit den Bischòfen und Chorbi- 
schòfen aufgeteilt.

Agypten mit den Libyen und Pentapolis wurde schon bei der ersten okumeni­
schen Synode (325 Kanon 6) der Vollmacht des Bischofs von Alexandria unter- 
geordnet.60

In der òstlichen Kirche entstanden also fünf groBe kirchliche Gebiete, die 
angesichts ihrer Verwaltung voneinander unabhangig waren. In der westlichen 
Kirche kommt zu einer áhnlichen Situation in Italien. Die zehn Provinzen in mit- 
tlerem und südlichem Italien, die unter der Gerichtsbarkeit des politischen Vikars 
des Kaiserreichs standen, wurden nach Kanon 6 der ersten okumenischen Syno­
de (325) kirchlich dem Bischof von Rom untergeordnet.61

Die weitere Entwicklung der kirchlichen Strukturen bringt die vierte òkumeni- 
sche Synode (451). Nach dem Kanon 2862 dieser Synode wurden die kirchlichen 
Gebiete: Pontos mit Sitz in Kaisareia, Asien mit Sitz in Ephesus und Thrakien mit 
Sitz in Herakleia, der Kirche von Konstantinopel unterstellt. Die Bischòfe von 
Ephesus und Kaisareia bewahrten den Titel des Exarchen mit den Rechten eines 
Metropoliten.

58 Mansi, III, 521-600.
59 Theod. M o m m s e n ,  Provinces o f  the Roman Empire. (Engl. Über. 1884), S. 182.
60 Mansi, II, 669-672.
61 Ebd.; Vgl. P i 1 i 1 i s, TvrXoi, S. 178; E. C a s p a r ,  Geschichte des Papsttum s  /, Tübingen 

1930, S. 120f.
62 Mansi, VI, 529-1230.
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Es gab also im fünften Jahrhundert fiinf groBe kirchlichen Zentren: Konstan­
tinopel, Alexandria, Antiochia, Rom und Jerusalem. Die Kirche von Jerusalem gait 
unter den iibrigen kirchlichen Zentren als extra ordinem.

Es ist bemerkenswert, dass der in dieser Zeit benutzte Titel Patriarch nicht 
immer von den Bischòfen der oben genannten kirchlichen Zentren benutzt wurde. 
Spàter hat man zwar diesen Titel offiziell verwendet, seine Bestatigung jedoch 
wird von keiner Entscheidung der folgenden okumenischen Synoden bezeugt.

Bis zur vierten okumenischen Synode (451) stand das Bistum von Jerusalem 
unter der Gerichtsbarkeit des Bischofs von Antiochia. Erst bei dieser Synode63 
wurden die beiden Bistiimer voneinander getrennt. Es entstand in Jerusalem ein 
unabhíingiges Bistum mit den ihm zugestandenen Provinzen: Palastina, Finikis und 
Arabia. Seit dieser Zeit wurde der Bischof von Jerusalem als Patriarch genannt 
und besaB den vierten Platz unter den Patriarchen des Ostens.

In der fünften okumenischen Synode (553) in Konstantinopel nahm die Kir­
che von Jerusalem endgültig den fünften Platz in der Reihe der groBen kirchli­
chen Zentren und den vierten unter den Kirchen des Ostens.

Der Patriarch von Konstantinopel Akakios (472-478) wurde zum ersten Mai 
okumenisch genannt. Ebenfalls wurde der Patriarch von Konstantinopel Johan­
nes von Kappadokien (518-520) als Erzbischof und okumenischer Patriarch bez­
eichnet. In den Novellen Justinians und in den Synodalischen Rundschreiben64 aus 
der Zeit dieses Kaisers kommt auch den Titel okumenisch vor. M it dieser Beze- 
ichnung werden die Patriarchen von Konstantinopel Epiphanios (520-535), Anthi- 
mos (535-536) und Menas (536-552) genannt.65 Seit dieser Zeit tragt der Patriarch 
von Konstantinopel den Titel der okumenische Patriarch.66

Die Bischòfe von Rom haben den Titel Patriarch gemieden. Sie befiirchte- 
ten, dass seine Annahme sie auf die gleiche Stufe mit den Patriarchen des Ostens 
gestellt hatte. Der B ischof von Rom Gregor I hat den Titel oiKO V^evixog  falsch 
ausgelegt, weil er ihm die Bedeutung des lateinischen universalis beigemessen 
hat. In der òstlichen Kirche gab es gegen den Titel 0 iK 0 V /J .£ V iK 0 g  keine Prote­
ste, da man seine tatsachliche Bedeutung, dass damit lediglich der Patriarch der 
Hauptstadt des byzantinischen okumenischen Kaiserreiches gemeint ist, gewusst 
hat.67

Der Bischof von Rom besaB den ersten Platz unter den fiinf Patriarchen. Er 
wurde als rcov npeaPeicov zr¡g zi/urig (primus inter pares) angesehen. Seine 
Vorrechte waren nicht nur auf den Ehrentitel beschrankt, sondern streckten sich 
auch auf die entsprechenden Pflichten und Rechte aus, die mit der Verwaltung

63 Mansi, VI, 179.
64 Mansi, VIII, 959.
65 Vgl. M a x i m o s  v o n  S a r d e s ,  aaO., S. 330.
66 In C orpus Inscriptionum  G raecarum , No. 8685, Berlin 1825.
67 Vgl. P i I i 1 i s, TixXoi, S. 179.
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verbunden waren. Die anderen Provinzkirchen waren nicht verpflichtetet seine 
Verwaltungsvorrechte anzuerkennen. Hierzu muss man betonen, dass alle Patriar­
chen untereinander gleichrangig waren. Sie besaBen zwar einerseits eine una- 
bhàngige Verwaltung ihrer eigenen Kirchen andererseits bestand unter ihnen eine 
bestimmte hierarchische Ordnung angesichts des Vorrangs und der Ehre.68

Den Titel Patriarch wurde an die Bischofe der M etropolen vergeben, die die 
Zentren der politischen Verwaltung des Kaiserreiches bildeten und deren Bischofe 
die Vollmacht iiber die vielen Provinzen mit ihren Bischofen und Chorbischòfen 
hatten.69

C. PAPST

Das Wort Papst10 stammt vom griechischen rc am lę ] (= Vater). Im Osten 
war dieser Name urspriinglich als Bezeichnung ftir Àbte, Bischofe und Patriar­
chen verwendet. Das erste Zeugnis iiber die Benutzung dieses Titels finden wir 
in Rom. Er wurde auf einen Grabstein in der zweiten Halfte des vierten Jahrhun- 
derts eingemeiBelt.71 Die Bezeichnung Papa finden wir oft in den Briefen aus 
dem Osten, die an Leo I (440-461) den Bischof von Rom gerichtet wurden, so­
wie in dem iiberlieferten griechischen Schreiben des Diakons und des spateren 
Papstes Hilarus.72 Seit der M itte des fiinften Jahrhunderts verfestigte sich auch 
im Westen die Gewohnheit diesen griechischen Ehrentitel dem Bischof von Rom 
zu geben, wie das bereits in Osten gegeniiber den Patriarchen von Konstantino- 
pel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem geschehen ist. In der ostlichen Kirche 
wird dieser Titel von Anfang an bis heute fiir den Bischof von Alexandria ver­
wendet.73 Seit dem Ausgang des christlichen Altertums blieb in der lateinischen 
Kirche dieser Titel allein dem Bischof von Rom vorbehalten74.

Die Kirche in Rom hatte in der kirchlichen Geschichte eine besondere reli- 
gios-geistliche Bedeutung. Sie entstand auf Grund der Petrus- und Paulustra- 
dition. Die beiden Apostelfiirsten wirkten in Rom; dort befinden sich auch ihre 
Graber. Dies verleiht dieser Stadt eine besondere Ehre, die von der ganzen 
Kirche anerkannt wurde.

68 Vgl. P i l i l i s ,  TvtX.01, S. 180; W. d e V r i e s ,  Die Entstehung der Patriarchate des Ostens 
und ihr Varhaltnis zurpcipstlichen Vollgewalt, „Scholastik” 37 (1962), S. 341-369; ders., Rom  und  
die Patriarchate des Ostens, Freiburg 1963.

69 Vgl. P i l i l i s ,  TltA.01, S. 180.
70 Vgl. H. E r h a r t e r ,  Art. Papst, in: Lexikon fiir Theologie und Kirche 8, Freiburg im Breis- 

gau 1963, p. 37.
71 sub Liberio papa: Rosi II 109, zitiert nach H. E r h a r t e r ,  ebd.
72 L e o  1, Epistola 46.
73 Vgl. M a x i m o s  v o n  S a r d e s, aaO., S. 329.
74 Festgelegt durch den Papst Gregor VII, vgl. H. E r h a r t e r ,  ebd.
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In diesem Zusammenhang ist es notwendig den Beschluss der ersten okume­
nischen Synode (325) Kanon. 6 zu betrachten. Dieser Kanon spielte bei der Ent- 
stehung der kirchlichen Strukturen eine groBe Rolle. Er besagt, dass an dem al­
ten Brauch  festgehalten werden soli, d.h. dass der B ischof von Alexandria eine 
überragende Vorrangstellung inne hat, die sich über ganz Àgypten, Libyen, Pen­
tapolis erstreckt und mit der Vorrangstellung des Bischofs von Rom gleichzu- 
setzen ist.

Hierzu entsteht die Frage: Worin bestand tatsachlich diese Vormachtstellung 
des Bischofs von Alexandria? In der Beantwortung dieser Frage gehen die Posi- 
tionen den Historikern und Kanonisten auseinander.75

- D e r  Kanonist Z. B. van Espen76 ist u.a. der Meinung, dass die vier politi­
schen Provinzen: Àgypten, Libyen, Pentapolis und die Thebais sehr wahrschein- 
lich eine einzige Kirchenprovinz gebildet hatten, bzw. in eine Provinz zusammen- 
geschlossen wurden. Demzufolge ist der B ischof von Alexandria ein einziger 
M etropolit dieser Kirchenprovinz zu verstehen.

-  F.B.C. M aassen77 u.a. behauptet, dass jede einzelne der schon genannten 
politischen Provinzen ihren eigenen Metropoliten hatte. Ihnen gegenüber erlangte 
der B ischof von Alexandria eine so groBe kirchliche Vormachtstellung, dass prak- 
tisch die anderen M etropoliten unter seiner Jurisdiktion standen. Hierzu ist zu 
bemerken, dass noch zur Zeit der okumenischen Synode von Nizaa keinen eigenen 
Titel ais Bezeichnung des ranghòchsten M etropoliten gegeben hat. Erst spater 
bekam er den Namen: Exarch oder Patriarch.

-  N. M ilasch78 nimmt an, dass die Rechte des Bischofs von Alexandria sich 
nicht nur über die drei im Kanon aufgeführten, sondern auch über die anderen, 
nicht erwàhnten Provinzen erstreckt haben. Das bedeutet jedoch nicht, dass die 
erste okumenische Synode in diesem Kanon das Amt des Patriarchen in der Kir­
che eingeführt hatte, sondern, dass es nur die besonderen und weiterreichenden 
Rechtsbefugnisse der Kirchen mit einem anerkannten Ehrentitel bestatigt habe.

-  M etropolit Maximos von Sardes79 stellte fest, dass der Bischof von Alexan­
dria eine unmittelbare Jurisdiktionsgewalt iiber eine gewisse Zahl von Pro­
vinzen ausübte. Diese Gewalt wurde durch die Synode klar begründet: Sie ist 
legitim entsprechend der Befugnis, welche das Gewohnheitsrecht ... dem Bi­
sch o f von Rom Z-ubilligf0. Deshalb hat auch der B ischof von Alexandria das 
Recht diese Jurisdiktionsgewalt auszuüben.

75 Vgl. M a x  i m o s v o n  S a rd e s, aaO., S. 79f.
76 C om m entarius in canones et decreta iuris veteris ac novi et in ius novissim um , Lovanium  

1759, 9 Iff.; Vgl. W i l t s c h ,  Kirchliche Geographie und Statistik, 18.
77 D er Prim at des B ischofs von Rom und die alten Patriarchalkirchen, Bonn 1853, 62.
78 Pravila Pravoslavnoj Tserkevi's Tolkovanijami, 199ff.
79 AaO., 79f.
80 R a l l i s - P o t l i s ,  ZuvT ay|ja tcüv Iepcuv K avovcov, Athen 1852-1859, Bd. 2,128, zitiert 

nach M aximos Sardes, aaO., S. 80.
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Diese Berufung auf Rom als Begriindung fiir die Vollmacht des Bischofs von 
Alexandria wurde auf verschiedene Weise interpretiert. Viele romisch-katholische 
Historiker unterstreichen diesen Parallelismus zwischen Rom und Alexandria und 
kommen zu der Folgerung, dass er nur ais Folge der patriarchalen Privilegien sei- 
tens des ròmischen Bischofs und dessen universaler Vormachtstellung moglich 
werden konnte.81

Der angesehene orthodoxe Theologe J. M eyendorff bestatigt zwar den gro- 
Ben Rang des Bischofs von Rom82, die Begriindung für ein solches Vorgehen der 
Synodenteilnehmer sieht er jedoch nicht darin, dass die romische Kirche eine uni- 
versalkirchliche Jurisdiktionsbefugnis besitzt, sondem darin, dass sie die gròBte, 
alteste, von alien bekannteste, sowie von den beriihmtesten Aposteln Petrus und 
Paulus gegrtindete und errichtete Kirche war. M eyendorff betont, dass es hier 
nicht um eine Jurisdiktionsvollmacht, sondem lediglich um eine moralische Autori­
tat geht.83

C.J. Dumont halt dem entgegen: Man soli die Autoritat und die Jurisdiktions- 
gewalt nicht so hart voneinander trennen. Die Jurisdiktionsgewalt konnte doch in 
der Autoritat mit einbegriffen gewesen sein, noch bevor sie dann formalrechtlich 
festgelegt wurde.84

Die von M eyendorff angegebene scharfe Unterscheidung zwischen der mo- 
ralischen Autoritat und der jurisdiktionellen Gewalt kritisiert ebenfalls E. Lanne85. 
Obwohl die durch ihn erwahnten Aspekte sehr wichtig fiir das Verstandnis der

81 Vgl. z.B. E. C a s p a r ,  aaO., 120f.
82 J. M e y e n d o r f f ,  La prim auté  romain dans la tradition canonique ju s q u ’au Concile de 

Chalcédoine, „Istina,, (1967) 466 f.: Die romische Gepflogenheit, jew eils fü r  einen einzigen B isch o f  
das Recht anzuerkennen, die B ischofswahlen fü r  ein Gebiet, das jew eils über die G renzen der Zivil- 
provinzen hinausreicht, zu bestatigen, hat sich bei den K onzilsvatern von N ikaia durchgesetzt, und  
die biligten dieses Gewohnheitsrecht auch f iir  A le xa n d r ia . Wir haben es h ier dem nach m it einem  
ganz eindeutigen Zeugnis f i ir  die immense und aufierordentliche A utoritat des Bischofs von Rom in 
der gesam ten christlichen Welt zu Beginn des 4. Jh. zu tun, zitiert nach M aximos von Sardes, aaO., 
S. 80. Anm. 63.

83 Ebd.
84 Vgl. C.-J. D u m o n t ,  Note critique, „Istina” 1957, S. 483.
85 W orauf jedoch  lafit sich eine derart radikale Unterscheidung begriinden? Setzen die Zeu- 

gnisse der ersten Jahrhunderte, zum indest in und hinsitlich der besonderen m oralischen Autoritat, 
nicht schon eine jurisd iktionelle  oder kanonische A utoritat voraus? O der aber auch: Setzt die A u ­
toritat in der Kirche im engeren Sinne nicht auch eine Form von A utoritat über d ie K irche voraus?  
Worin bestUnde dann die A utorita t eines Zeugnisses, wenn dieses die M oglichkeit hatte, sich Kraft 
eines kanonischen, rechtlichen oder okumenischen O rdnungssystems durchzusetzten? Setzt n icht die  
Vorstellung von Gemeinschaft, so wie sie in den ersten Jahrhunderten begriffen wird, zw ar vielleicht 
nur sekundar, so aber doch ganz real in gew isser H insicht nicht schon Jurisdiktionsautoritat vor­
aus? Was bedeutet denn in der Terminologie der alten Kirche die Verweigerung der Gemeinschaft, 
die Zurückweisung vom Leibe der Kirche fü r  eine Kirche? Wir meinen, dafi alie diese Fragen eine  
genaure Erforschung von seiten unserer orthodoxen B rüder verdienten, zitiert nach M aximos von 
Sardes, aaO., S. 81. Anm. 63.



62 TOMASZ SIUDA

Verhaltnisse innerhalb der alten Kirche sind, darf man jedoch nicht vergessen, dass 
der Vorrang des romischen Bischofssitzes im sechsten Kanon nur nebenbei und 
ais ein Vergleichspunkt erwahnt wurde. Es wird hier keinerlei Anspielung a u f 
die Primatialgewalt Roms über die gesamte katholische Kirche gemacht, son­
dern nur a u f seine Hoheit, die es iiber verschiedene Gebiete jenseits der 
Grenzen Latiums ausiibt.ib Nach der Erwahnung der Hochheitsbefugnisse Roms 
spricht der Kanon dariiber, dass ebenso die Kirche von Antiochia und die ande­
ren Eparchien (Provinzen) ihre alte Ehre (Ttpea(3eta) bewahren sollten. In die- 
sem Zusammenhang muss man annehmen, dass die Synode, wenn sie iiber den 
Bischof von Rom spricht, nur seinen Ehrenrang erwahnt.87

AbschlieBend ist festzustellen, dass das bliihende Leben der alten Kirche rief 
in vielfàltiger Weise verschiede Wtirdenámter hervor, die jedoch die Grundsub- 
stanz der dreistufigen Gliederung der Àmter auf Diakon, Presbyter und Bischof 
nicht beeintrachtigt haben. Sie halfen bei der Regulierung des Lebens der groB- 
gewachsenen Kirche und bei der Bewahrung ihrer Einheit.

86 I. O r t i z  d e  U r b i n a ,  Nizaa und K onstantinopel, Mainz 1964, S. 117.
87 Zu der Problematik des papstlichen Primats vgl. K l a u s  S c h a t z ,  D er pcipstliche Primat, 

Würzburg 1990 und die dort angegebene Literatur.


